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MERKBLATT DATENSCHUTZ 
- bereitgestellt im Zuge der Einverständniserklärung in OeSV-Digital - 

 
 
 

Nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG 2000) hat jedermann Anspruch auf Geheimhaltung 
der ihn betreffenden persönlichen Daten, soweit er daran ein schutzwürdiges Interesse hat. Daher ist 
jedermann verpflichtet, personenbezogene Daten Dritter, dh sowohl natürlicher, als auch juristischer Personen 
und Personengesellschaften geheim zu halten. Das schutzwürdige Interesse ist dabei grundsätzlich 
anzunehmen. Es liegt nur dann nicht vor, wenn die  
Daten in allgemein zugänglichen Quellen, wie zB Telefon- und Adressbüchern aufliegen. Personenbezogene 
Daten sind dabei Angaben über natürliche und juristische Personen sowie Personengemeinschaften wie insb. 
 
 Name 
 Adresse 
 Geburtsdatum 
 Beruf 
 Bekleidungsgrößen 
 Versicherungsdaten 
 Bankverbindung 
 KFZ-Kennzeichen 
 Einkommensverhältnis 
 Bestellungen 
 Zahlungen 
 Interessen 

 

und vieles mehr. 

 

In besonderem Maße geschützt sind darüber hinaus auch so genannte „sensible Daten“, das sind insb. 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder 
philosophische Überzeugung, Gesundheit, körperliche Merkmale sowie das Sexualleben. 
 
Das DSG 2000 regelt das „Verwenden“ von personenbezogenen Daten. Unter diesem Begriff wird jede Art 
der Handhabung von Daten verstanden, also das Ermitteln, Erfassen, Speichern, Verarbeiten sowie das 
Übermitteln, also die Weitergabe von Daten. Eine Datenverwendung ist in Art und Umfang nur im Rahmen 
des berechtigten Unternehmens- bzw. Vereinszweckes zulässig. Auch dabei müssen jedenfalls schutzwürdige 
Interessen des Betroffenen immer beachtet werden. Weiters ist darauf zu achten, dass die Daten nur aufgrund 
einer ausdrücklichen Anordnung der zuständigen Vereinsorgane Dritten übermittelt werden dürfen. Das 
Datengeheimnis schließt die Verpflichtung zur Datensicherheit ein, dh sicherzustellen, dass die Daten 
unberechtigten Personen weder zur Kenntnis gelangen, noch von diesen eingesehen werden können. 
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